
Erste Änderung 
der Satzung über die Straßenreinigung 

der Gemeinde Reinhardshagen 
 

(Straßenreinigungssatzung - StRS) 
 
 
Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005  (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17.10.2005 (GVBl. I Seite 674, 686)) und des § 10 Abs. 5 des Hessischen 
Straßengesetzes (HStrG) in der Fassung vom 08. Juni 2003 (GVBl. Seite 166), hat 
die Gemeindevertretung der Gemeinde Reinhardshagen, in ihrer Sitzung am  
25.09.2006 die folgende Änderung der Straßenreinigungssatzung vom 10.11.1999  
beschlossen: 
 

Artikel I 
 
Der § 8 – Reinigungszeiten – erhält folgende Fassung: 
 

§ 8 
Reinigungszeiten 

 
Soweit nicht besondere Umstände (plötzlich oder den normalen Rahmen 
übersteigende Verschmutzungen) ein sofortiges Räumen notwendig machen, sind 
die Straßen am Tage vor einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag jeweils 
alle zwei Wochen, beginnend in der 1. Kalenderwoche des Jahres, und zwar  
 
a) in der Zeit vom 01. April bis 30. September bis spätestens 18.00 Uhr 

 
b) in der Zeit vom 01. Oktober bis 31. März bis spätestens 16.00 Uhr  

 
zu reinigen. 
 

Artikel II 
 
Diese Änderung der StRS tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
 
 
Reinhardshagen, den 13. November 2006  
 
Der Gemeindevorstand 
 
 
gez. 
Lothar Merkwirth 
Bürgermeister 


